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Auflösung März

Fliesenleger- & Trockenbaubetrieb

RUDOLF MORGNER
Fliesen-, Platten-, Mosaik- & Estrichverlegung
Betonstein- & Terrazzoherstellung
Trockenbau
Parkettlegearbeiten
Vertrieb & Einbau von genormten Bauteilen
Abbruch- & Entrümpelungen

Berufs-
erfahrung
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35
Jahre

Um welches Haus handelt es sich im
April? U.S.

Der  Bildaus-
schnitt zeigt das
alte Wohnhaus
in der Schönber-
ger Straße (ehe-
mals Schneider,
heute Petrich).
Auf den anderen
Fotos sind die
Umbauten der
neueren Zeit zu
sehen.

Als 1893 der Weg nach Schön-
berg an der heutigen Deponie
verlegt wurde (RN 2002 Nr. 4)
pflanze man an dem aufgeschüt-
teten Damm Birken. Das Foto
zeigt den Bestand im Jahre 1960.
U.S.

von dem übrigen Gemeinde
Raths Mitgliedern für richtig
anerkannte Verzeichniß das der
Gemeinde Rodau zugehörigen
Effecten zu den Acten überge-
ben, verschritt man zur Verloo-
sung, in welcher Reihenfolge die
Ausschußpersonen aus dem Ge-
meinde Rath auszutreten hätten,
wobei denselben zu erkennen
gegeben werde, daß derjenigen
welche Nr. 1., 2., 3 zeigen, den
31. Dezbr. 1840,  diejenigen, wel-
che Nr. 4. 5. 6. zeigen, den 31.
Decbr. 1842 und diejenigen, wel-
che Nr 7.8. 9. zeigen, den 31.
Decbr. 1844 auszutreten hätten,
mit dem Bemerken, daß da Al-
brecht abwesend sei, und folglich
nicht selbst das Loos ziehen könn-
te, derselbe auch nicht in Be-
rücksichtigung kommen könne,
das von den übrigen Ausschuß-
personen nicht gezogene Loos
derselbe erhalten solle.
Das Resultat darauf erfolgten
Ziehung war folgendes. Es hat
erhalten
Nr  1. Hammer
Nr. 2. Dunger
Nr. 3. Rudolph
Nr. 4. Thiele
Nr. 5. Ehrhardt
Nr. 6. Schneider
Nr. 7. Bauer
Nr. 8. Seeling und
Nr. 9. Steudel
(Nr.10. )
und haben daher Hammer, Dun-
ger und Rudolph den 31. Decbr.
1840,
Thiele, Ehrhardt und Schneider
den 31. Decbr. 1842 und
Bauer, Seeling und Steudel den
31. Decbr 1844
aus dem Gemeinde Rathe auszu-
treten.
Demnächst sind über die in den
§§ 18. und 25. der Vollziehungs
Verordnung erwähnten Gegen-
stände vorschriftsmäßig Berat-
hungen gepflogen und ist in de-
ren Folge beschloßen worden,
 daß vonAnschaffung einer neu-

en Lade, da die vorhandene für
das gegenwärtige Bedürfniß
groß genug sei, vor der Hand ab-
gesehen,

 daß die künftigen Gemeinde
Versammlungen in der Behau-
sung des Gemeinde Vorstandes
Hauenschild gehalten werden
sollen und
 daß die Bk. 6. hor: Act aufge-

führten Enclaven, die bis jetzt
noch nicht zum Gemeinde Ver-
bande Rodau gehört, demselben
einverleibt werden möchten, wo-
bei der Gemeinde Rath jedoch
rücksichtlich des jub Nr. 92 auf-
geführten, dem Herrn von Ko-
spoth zugehörigen Stück Holzes
bemerkt hat, daß dasselbe, da es
Ritterguthsfertinanz sein solle,
wohl davon auszuschließen sein
dürfte, dagegen sei die ebenfalls
unter dieser Nummer aufgeführ-
te Wiese ein Erbstück und gehöre
unter Rittergerichtsbarkeit, dage-
gen wären die Jul. No: 93. 94. 95.
96. 97. 99.  und 103 unter Leub-

Die erste Gemeinderatswahl 1839 (IV)
nitzer Patrimonialgerichtsbarkeit
und die jub. No: 98. 100. 101.
und 102. unter Juristiction des
Amtes Plauen gelegen.
Demnächst ist dem Gemeinde-
rath daß das zu haltende Gemein-
de Buch Seiten des Amtes werde
befragt, und ihm zu seiner Zeit
ausgehändigt werden, zu erken-
nen gegeben und endlich dem
Gemeindevorstand Hauenschild
die polizeiliche Localaufsicht im
Gemeinde Bezirk Rodau über-
tragen worden.
So geschehen, vorgelesen, ge-
nehmigt, mit unterschrieben und
nachrichtlich anher bemerkt wor-
den
Carl Gustav Schneider vAct. und
verpfl. Prot.
Christoph Hauenschild
Johann Georg Sommer
Johann Traugott Steudel
Johann Gottlieb Erhardt
Christoph Friedrich Hammere
Christoph Friedrich Schneider
Johann Christoph Seeling
Johann Christian Dunger
Christoph Heinrich Rudolph
Johann Georg Bauer
Johann Gottfried Thiele
Vorstehende auf 16. Blatt befind-
liche Abschriften stimmen mit
ihrem Originalien in Act. Tit. IX
Lid. R. No: 180 Bl.20 ff 32 und
33 ff wörtlich überein, was an-
durch bezeugt wird.
Justiz Amt Plauen den 5. Juli
1839
Damm”

Nachdem der Gemeinde-
vorstand und der Ge-
meindeälteste (Stellver-
treter des Vorstands) den
Amtseid abgelegt hatten,
bestimmte man durch
Los, in welcher Reihen-
folge - aller zwei Jahre -
die Räte auszuscheiden
hatten. Dadurch wurde
der Rat in diesen Abstän-
den durch jeweils zwei
neue Abgeordnete er-
gänzt.
“Hiernach und nachdem
der Vorstand Hauen-
schild das nachstehende

Der neue Weg


